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Regeste

Unterrichtswesen und Berufsausbildung

Erwägungen

E. 1
Der auf kantonales Recht gestützte Endentscheid des Universitätsrates ist kantonal
letztinstanzlich (Art. 44 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Mai 1988 über die Universität St.
Gallen). Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher zulässig ( Art. 84 Abs. 2, Art. 86 Abs. 1
und Art. 87 OG ; Urteil des Bundesgerichts 2P.113/2001 vom 22. August 2001, E. 1a). Der
Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid in seinen rechtlich geschützten
Interessen betroffen und ist zur Beschwerde legitimiert ( Art. 88 OG ). Auf das fristgerecht (
Art. 32 und 34 OG ) eingereichte Rechtsmittel ist einzutreten.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt, die kantonalen Instanzen hätten sich mit seinen ausführlichen
Rechtsschriften und Argumentationen nicht auseinandergesetzt, sondern seien einfach den
Stellungnahmen der Prüfungsleiter gefolgt. Er macht geltend, die Grenze zum
Ermessensmissbrauch sei dadurch klar überschritten und das rechtliche Gehör verweigert
worden; Art. 9 sowie Art. 29 Abs. 1 und 2 BV seien verletzt.

E. 2.1
Aus dem in Art. 29 Abs. 2 BV verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör folgt die
grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründung muss
so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten
kann. Hingegen ist nicht verlangt, dass auf jedes einzelne Argument eingegangen wird; die
Behörde kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (
BGE 126 I 97 E. 2b S. 102; 125 II 369 2c S. 372). Nachdem sich die Kognition von
Rechtsmittelinstanzen bei Prüfungsentscheiden aus Gründen, die in der Natur der Sache
liegen, in materieller Hinsicht im Wesentlichen darauf beschränkt, ob die Prüfung auf eine
sachlich vertretbare und willkürfreie Weise bewertet worden ist ( BGE 106 Ia 1 E. 3c S. 2
f.; Urteil 2P.81/2001 vom 12.6.2001, E. 3a), muss aus der Begründung bloss hervorgehen,
dass und weshalb die Bewertung als sachlich begründet erachtet wird. Die Behörde genügt
ihrer Verpflichtung, wenn sie - allenfalls auch nur mündlich - dem Betroffenen kurz darlegt,
welche Lösungen von ihm erwartet wurden und inwiefern seine Antworten den
Anforderungen nicht zu genügen vermochten ( Urteil 2P.81/2001 vom 12.6.2001, E. 3b/bb).

E. 2.2
Die Rekurskommission hat sich entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers
eingehend mit dessen Vorbringen auseinandergesetzt. Sie hat diesen die ausführlichen



Stellungnahmen der Prüfenden entgegengestellt und diese als sachlich begründet
bezeichnet. Damit hat die Rekurskommission hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht,
weshalb sie zu ihrem Entscheid gekommen ist. Der Universitätsrat hatte daher keinen
Anlass, den Entscheid der Rekurskommission als ungenügend begründet zu betrachten und
wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs aufzuheben. Er hat weiter ausgeführt, die
Prüfungsantworten des Beschwerdeführers im Fach Volkswirtschaftslehre seien teilweise
zu kurz ausgefallen und hätten die verlangte Begründungsdichte nicht erreicht. Diese
Begründung wird durch die ausführlichen Darlegungen in den Rechtsschriften des
Beschwerdeführers nicht entkräftet: Eine ungenügende Prüfungsantwort kann nicht durch
ausführliche wissenschaftliche Erörterungen in den Rechtsschriften, mit denen das
Prüfungsergebnis angefochten wird, ersetzt werden.

E. 3
Der Beschwerdeführer rügt als willkürlich, dass in einem Prüfungsteil ein nicht
fachkundiger Student die Korrekturen vorgenommen habe.

E. 3.1
Willkürlich ist ein Entscheid nicht schon, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar
erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur
tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen
Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken
zuwiderläuft. Willkür liegt sodann nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines
Entscheides, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist ( BGE 127 I 60 E. 5a S. 70 ; 125 I 166
E. 2a S. 168; 125 II 129 E. 5b S. 134).

E. 3.2
Aus dem Willkürverbot ergibt sich ein Anspruch auf eine seriöse, sachlich haltbare
Korrektur und Bewertung von Prüfungen. Es kann indessen nicht von vornherein als
unzulässig betrachtet werden, wenn eine Vorkorrektur anhand einer Musterlösung durch
Personen vorgenommen wird, die selber nicht fachkundig sind, solange die fachkundigen
Prüfenden selber die Richtigkeit der Korrektur sicherstellen können. Prof. B.________ hat
sich im Rahmen der Rekursvernehmlassung zu den Bewertungen, die unter Mithilfe des
angeblich nicht fachkundigen Studenten erfolgt sind, geäussert und damit dessen
Bewertungen zu den seinen gemacht. Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, dass und
inwiefern die fehlende Fachkunde des Studenten zu einer sachlich nicht haltbaren
Bewertung geführt habe.

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt als willkürlich, dass die Grenzfallrunde auf das Fach
Volkswirtschaftslehre beschränkt geworden sei; in einer Grenzfallrunde müsse die Prüfung
als Gesamtes überprüft werden; insbesondere im Fach Statistik/Informatik sei noch
Potenzial (für eine Aufrundung der Note) vorhanden gewesen. Er macht aber selber nicht
geltend, welche Norm oder welcher Rechtsgrundsatz durch das Vorgehen der kantonalen
Behörden verletzt worden sein soll. Mit jedem Schwellenwert und jeder Prüfung ist
unweigerlich eine gewisse Härte verbunden, indem auch Kandidaten nicht bestehen, welche
die erforderliche Notenzahl nur knapp nicht erreichen (Urteil 2P.81/2001 vom 12.6.2001, E.
3c/bb). Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass in knappen Fällen nachträglich die
Noten aufgerundet werden. Zudem hat der Beschwerdeführer selber seine Note in
Statistik/Informatik nicht angefochten, so dass kein Anlass bestand, diese erneut zu



überprüfen.

E. 5
Schliesslich beanstandet der Beschwerdeführer, dass die Rekurskommission auf die
Beschwerde bezüglich der Note in Englisch nicht eingetreten sei und der Universitätsrat
dieses Vorgehen geschützt habe.

E. 5.1
Die Rekurskommission hat erwogen, selbst wenn die Note in Englisch antragsgemäss auf
5,0 erhöht würde, wäre die Prüfung als Gesamtes nicht bestanden, da auch dann der
Notendurchschnitt nur 3,9 betrage. Der Beschwerdeführer bestreitet dies an sich nicht; er
bringt aber vor, bei Ermessensentscheiden würden die Chancen der Kandidaten auf
erfolgreiche Promotion steigen, wenn nur noch ein einziges Fach für das Bestehen der
Prüfung ausschlaggebend sei. Diese Betrachtung kann nicht überzeugen: Die Prüfungsnote
in einem Fach hat die Leistung des Kandidaten in diesem Fach zu bewerten. Es wäre
sachfremd, eine Note bloss deshalb zu erhöhen, weil einzig wegen ihr eine Prüfung nicht
bestanden ist. Jedenfalls ist es nicht willkürlich, wenn die kantonalen Behörden es im
Ergebnis abgelehnt haben, den Prüfenden ein solches sachfremdes Vorgehen zu
unterstellen.

E. 5.2
Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, unabhängig vom Bestehen der Gesamtprüfung
habe er ein schutzwürdiges Rechtsschutzinteresse an einer Überprüfung der Note im Fach
Englisch gehabt.

E. 5.2.1
Damit fragt sich, ob nur das Gesamtergebnis der Prüfung oder aber die Noten in den
einzelnen Fächern als anfechtbare Verfügungen zu betrachten sind. Der Beschwerdeführer
macht nicht geltend, das st. gallische Recht enthalte eine ausdrückliche Regelung dieser
Frage und sei von den kantonalen Instanzen willkürlich angewendet worden. Er bringt nur
vor, er habe ein Interesse daran, dass die Einzelnoten den tatsächlichen Leistungen
entsprechen.

E. 5.2.2
Die Verfügung vom 10. April 2001 ist überschrieben als "Bescheinigung über die 2.
Vordiplomprüfung". Im Text werden zunächst die Noten in den einzelnen Fächern
mitgeteilt. Anschliessend folgt der Satz: "Gemäss Art. 17 der Prüfungsordnung für die
Grundstufe der Universität St. Gallen vom 15. August 1991 haben Sie die 2.
Vordiplomprüfung im 2. Versuch nicht bestanden. Sie können damit das Studium in diesen
Lehrgängen an der Universität St. Gallen nicht fortsetzen". Rechtlich wird mit diesem
Prüfungsentscheid einzig ausgedrückt, ob der Kandidat die Prüfung bestanden und das
Studium fortsetzen kann. Dieser Entscheid ist ein Gesamtentscheid: Die Prüfung gilt als
bestanden oder nicht bestanden. Anfechtungsobjekt ist das Prüfungsergebnis als solches
(vgl. Art. 45 Abs. 1 Universitätsgesetz). Die Noten der einzelnen Fächer sind nur die
Elemente, die zur Gesamtbeurteilung führen. Die mehrheitliche Lehre und die
überwiegende Praxis verneinen daher grundsätzlich die selbständige Anfechtbarkeit von
Einzelnoten (vgl. die Hinweise bei Martin Aubert, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Diss. Bern, 1997, S. 31 ff., 73). Es ist zwar
nicht ausgeschlossen, dass einzelne Noten selbständiges Anfechtungsobjekt bilden könnten:



Dies ist dann der Fall, wenn an die Höhe der einzelnen Noten bestimmte Rechtsfolgen
geknüpft sind, z.B. die Möglichkeit, bestimmte zusätzliche Kurse oder Weiterbildungen zu
absolvieren oder besondere Qualifikationen zu erwerben, oder wenn sich die Noten später
als Erfahrungsnoten in weiteren Prüfungen auswirken (Martin Aubert, a.a.O., S. 31 f., 74 f.,
mit Hinweisen). Dies trifft aber regelmässig nicht zu bei Aufnahmeprüfungen für
bestimmte Ausbildungsgänge: Hier stellt einzig der Aufnahmeentscheid als Ganzes eine
anfechtbare Verfügung dar (ebenso Aubert, a.a.O., S. 73 f.). Dasselbe muss gelten für die
hier zur Diskussion stehende Vordiplomprüfung, mit welcher im Sinne einer
Zwischenprüfung entschieden wird, ob der Beschwerdeführer sein Studium fortsetzen kann.
Eine einzelne Fachnote könnte höchstens dann selbständig anfechtbar sein, wenn sie trotz
Nichtbestehens der Gesamtprüfung dem Kandidaten erlauben würde, das Studium teilweise
fortzusetzen. Der Beschwerdeführer macht indessen nicht geltend, dass dies der Fall wäre.
Er bringt einzig vor, im Hinblick auf ein allfälliges Studium im englischsprachigen Raum
könnte es einen massgeblichen Unterschied machen, ob er die Note 4,5 oder 5,0 habe. Dies
ist aber ein rein faktisches Interesse, das kein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der
einzelnen Fachnoten begründet.

E. 5.3
Aus diesen Gründen ist nicht zu beanstanden, dass der Universitätsrat den
Nichteintretensentscheid der Rekurskommission bezüglich der Note in Englisch geschützt
hat.

E. 6
Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 153 und Art. 153a OG ).
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